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Ger�uschs die objektive Sorgfaltspflicht als Teilnehmer des Stra-

ßenverkehrs verletzt.«

b) Objektive Sorgfaltspflichtverletzung26

Erforderlich f�r die Strafbarkeit wegen fahrl�ssigen Verhaltens ist

die Verletzung einer objektiven Sorgfaltspflicht durch den T�ter.

Es ist auch m�glich, dieses Tatbestandsmerkmal bereits vor dem

Erfolg zu pr�fen, jedoch �bersichtlicher, zun�chst Erfolg, Hand-

lung und Kausalit�t zu pr�fen und anschließend festzustellen, ob

die Handlung eine objektive Sorgfaltspflicht verletzt hat. Diese

Voraussetzung kompensiert den fehlenden Vorsatz, so dass ins-

gesamt ein hinreichender Handlungsunwert vorliegt, der die

Strafbarkeit begr�nden kann.

ty 12

Sorgfaltspflichten leiten sich aus Rechtsnormen, Vertrag, aus

dem Beruf des T�ters oder dessen vorausgegangenem Verhalten,

oder dem allgemeinen Grundsatz, dass man fremde Rechtsg�ter

nicht verletzen soll27, ab.28 Eine Pflichtverletzung kann bereits

darin liegen, dass sich der T�ter auf Handlungen eingelassen

hat, die Gefahren mit sich bringen, denen er nicht gewachsen

ist.29 Im Straßenverkehr begr�nden �berschreitungen von Rege-

lungen, die dem Schutz anderer dienen, eine derartige Pflicht-

widrigkeit – deren Einhaltung jedoch schließt Fahrl�ssigkeit nicht

aus.

Bsp.: Der Medizinstudent M steht gerade in der Notaufnahme,

als der schwer verletzte X eingeliefert wird. Ein anderer Arzt ist

gerade nicht anwesend, weswegen der M mit der Behandlung

beginnt, auch wenn er bisher noch nie eine derartige Behandlung

vorgenommen hat. Ein voll ausgebildeter Arzt w�re jedoch ohne

weiteres rechtzeitig erreichbar gewesen. M behandelt den X nicht

unvorsichtiger als ein Nicht-Arzt, ein ausgebildeter Arzt h�tte

allerdings andere Maßnahmen ergriffen und X dadurch voraus-

sichtlich retten k�nnen. X verstirbt. Strafbarkeit des X wegen

fahrl�ssiger T�tung (+), Sorgfaltspflichtverletzung durch Einge-

hen einer Gefahr, ohne ihr gewachsen zu sein, obwohl das Ein-

gehen nicht erforderlich war (Rufen eines Kollegen).

c) Objektive Vorhersehbarkeit des Erfolgs

Zus�tzlich muss der eingetretene Erfolg in seiner konkreten Ge-

stalt und der Kausalverlauf in seinen wesentlichen Merkmalen

objektiv vorhersehbar gewesen sein.30

Dies ist grunds�tzlich nach den konkreten Umst�nden des

Einzelfalls zu beurteilen, wobei besondere Kenntnisse des T�ters

– im Sinne der Zugeh�rigkeit zu einem bestimmten T�terkreis –

zu ber�cksichtigen sind. Ein Arzt kann beispielsweise den Eintritt

eines anderen Erfolgs vorhersehen als ein Laie. Voraussehbar heißt

nicht, dass das konkrete Handeln immer zu dieser Folge f�hrt, es

ist ausreichend, dass es sich um eine m�gliche Folge des Ver-

haltens handelt.31

Bsp.: Vater V �bersieht beim Putzen einige kleine Scherben auf

dem Boden. Sein Kind K schneidet sich daran. Zur Vorsicht

bringen die Eltern K ins Krankenhaus, wo es sich mit Strepto-

kokken infiziert und daran verstirbt. Dieser Kausalverlauf ist in

seinen wesentlichen Merkmalen nicht objektiv vorhersehbar, V ist

deshalb nicht wegen fahrl�ssiger T�tung nach § 222 StGB, son-

dern, wenn �berhaupt, nur wegen fahrl�ssiger K�rperverletzung

zu bestrafen, § 229 StGB.
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n SACHVERHALT
Architekt A bewohnt in Potsdam ein ihm allein geh�rendes Einfamilienhaus. A hat es vor Jahren von

seinen verstorbenen Eltern geerbt. Bis vor einer Woche wohnte in dem Haus auch seine Ehefrau E.

Nachdem A und E sich aber getrennt hatten, war E endg�ltig aus dem Haus ausgezogen und in eine

Mietwohnung gezogen. Das Ehepaar hat keine Kinder, weitere Hausbewohner gibt es daher nicht.

In der Nacht zum 26.4.2008 steigt der Einbrecher B in das Haus des A ein. B will wertvolle

Gegenst�nde entwenden. Durch ein verd�chtiges Ger�usch wird der schlafende A geweckt. Im

Wohnzimmer trifft A auf den B, der gerade dabei ist, ein wertvolles Gem�lde in eine große

Sporttasche zu stecken. A fordert den B auf, die Finger von seinen Sachen zu lassen und sofort

zu verschwinden. B setzt tats�chlich dazu an, das Haus zu verlassen, allerdings unter Mitnahme des

Gem�ldes, das bereits in der Tasche steckt. Dies versucht A zu verhindern, indem er die Tasche

ergreift, um sie dem B zu entreißen. B wehrt sich dagegen und es kommt zu einem heftigen

Handgemenge. In dessen Verlauf st�rzt B pl�tzlich und prallt dabei so ungl�cklich mit dem

Hinterkopf auf eine Tischkante, dass er einen t�dlichen Genickbruch erleidet. A hatte keine andere

M�glichkeit, den B an der Entwendung seines Gem�ldes zu hindern.

* Der Autor ist Professor f�r Strafrecht an der Universit�t Potsdam.

26 Wie dargelegt w�re es nicht unplausibel, diese Voraussetzungen alle als Unterpunkte der

objektiven Zurechenbarkeit zu pr�fen. Hier soll jedoch zwischen immer und nur aus-

nahmsweise zu pr�fenden Voraussetzungen differenziert werden, so dass die Pr�fung auf

derselben Ebene wie Erfolg, Kausalit�t und eben der Zurechenbarkeit erfolgt.

27 RGSt 19, 52.

28 BGHSt 3, 203.

29 BGHSt 10, 133.

30 K�hl (Fn. 3) S.477 ff.; Sch�nke/Schr�der/Sternberg-Lieben (Fn. 25) § 15 Rn. 180.

31 BGHSt 4, 360 (362); BGHSt 12, 75 (77).
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Durch den t�dlichen Ausgang der Auseinandersetzung in Aufregung versetzt, verl�sst A nun sein

Haus. Er sucht seinen Freund F auf und berichtet ihm genau und wahrheitsgem�ß, was gerade in

seinem Haus passiert ist. A bittet den F, sofort zu seinem Haus zu fahren und dieses in Brand zu

setzen. A geht es darum, dass das ganze Haus niederbrennt und dabei vor allem die Leiche des B

verbrennt. A meint, auf diese Weise den Todesfall und die zum Tod des B f�hrenden Umst�nde

vertuschen zu k�nnen. Sowohl A als auch F sind der Meinung, dass der Tod des Einbrechers auf

einer rechtswidrigen und strafbaren Tat des A beruhe.

F verspricht dem A, die Tat auszuf�hren. F weiß nicht, dass A und E sich vor einer Woche

getrennt haben. Er nimmt an, A und E seien noch zusammen und die E wohne immer noch in dem

Haus. Als F den A fragt, wie er die Tat ausf�hren solle, ohne die E in Gefahr zu bringen, antwortet

A, die E sei gerade verreist. A verabschiedet sich von F und f�hrt dann in sein B�ro, um sp�ter der

Polizei sagen zu k�nnen, er habe die ganze Nacht in seinem B�ro gesessen und gearbeitet. Zu dem

Hausbrand kommt es dann aber doch nicht, weil F es sich anders �berlegt.

Haben sich A und F durch ihr n�chtliches Gespr�ch strafbar gemacht?

n L�SUNG

A. STRAFBARKEIT DES A

I. Versuchte Anstiftung zur Brandstiftung, §§ 306 I Nr. 1, 30 I StGB
1. Da F keine Haupttat begangen hat, liegt keine vollendete Anstiftung vor.Vorpr�fung

2. Da Brandstiftung ein Verbrechen ist (§ 12 I StGB), ist der Versuch der Anstiftung zur Brand-

stiftung mit Strafe bedroht.

3. Subjektiver Tatbestand

A m�sste mit Vorsatz bzgl. Haupttat und Bestimmung gehandelt haben.Haupttatvorsatz

Die Tat, die F begehen sollte, w�re aus der Sicht des F eine objektiv-tatbestandsm�ßige Brand-

stiftung. Insbesondere w�re f�r den F das Geb�ude (Haus des A) ein fremdes Geb�ude. Dennoch

bezog sich der Vorsatz des A nicht auf eine taugliche Haupttat des F. Daf�r gibt es zwei Gr�nde:

F�r den A handelt es sich nicht um ein fremdes Geb�ude, da das Haus in seinem Eigentum steht.

Maßgeblich f�r die Pr�fung der Strafbarkeitsvoraussetzungen bzgl. der Tat des A ist, ob das

Tatobjekt dem A gegen�ber strafrechtlich gesch�tzt ist (Lackner/K�hl 26. Aufl. 2007, vor § 25

Rn. 9; SK-StGB/Hoyer [Stand: 2000] vor § 26 Rn. 32). Das ist nicht der Fall, da f�r den A das

Haus nicht fremd ist.

A hatte außerdem nicht den Vorsatz, dass F eine rechtswidrige Tat begeht. Denn die Tat des F

w�re durch Einwilligung des A gerechtfertigt. Die Einwilligung ist wirksam. Der Eigent�mer kann

straflos selbst sein Geb�ude in Brand setzen, also kann er auch wirksam in die Inbrandsetzung eines

Dritten einwilligen (Fischer StGB, 55. Aufl. 2008, § 306 Rn. 20; Lackner/K�hl a.a.O. § 306 Rn. 1;

Rengier Strafrecht BT II, 9. Aufl. 2008, § 40 Rn. 3).

4. Ergebnis

A ist nicht aus §§ 306 I Nr. 1, 30 I StGB strafbar.

II. Versuchte Anstiftung zur schweren Brandstiftung, §§ 306a I Nr. 1, 30 I StGB
1. Da F keine Haupttat begangen hat, liegt keine vollendete Anstiftung vor.Vorpr�fung

2. Da schwere Brandstiftung ein Verbrechen ist (§ 12 I StGB), ist der Versuch der Anstiftung zur

Brandstiftung mit Strafe bedroht.

3. Subjektiver Tatbestand

A m�sste mit Vorsatz bzgl. Haupttat und Bestimmung gehandelt haben.Haupttatvorsatz

A m�sste den Vorsatz gehabt haben, dass F eine Tat begeht, die den objektiven Tatbestand des

§ 306a I Nr. 1 erf�llt und die vors�tzlich und rechtswidrig begangen wird.

Die Tat des F w�rde den objektiven Tatbestand des § 306 a I Nr. 1 StGB nicht erf�llen. Im

Zeitpunkt der Tat w�re das Haus des A n�mlich kein Geb�ude mehr, das »der Wohnung von

Menschen dient«. A bewohnte das Haus nach dem Auszug seiner Ehefrau allein. Indem er den

Auftrag erteilte, das Haus in Brand zu setzen, entwidmete er das Geb�ude. Er hob dadurch die

Wohnungseigenschaft auf (Fischer a.a.O. § 306a Rn. 4a; Rengier a.a.O. § 40 Rn. 21).

Entwidmung

Da F jedoch annahm, die E wohne noch mit in dem Haus, ging F davon aus, dass das Haus dem

A und der E als Wohnung dient. Unter diesen Umst�nden h�tte die Wohnungseigenschaft nur

durch eine Entwidmung seitens A und E aufgehoben werden k�nnen. Da F glaubte, die E sei gar

nicht zu Hause, stellte er sich vor, dass die E das Haus nicht entwidmet habe, es ihr also noch als

Wohnung diene. F selbst hatte also den Vorsatz bez�glich einer Wohnung. Daraus folgt, dass F

einen (untauglichen) Versuch der schweren Brandstiftung gem. §§ 306a I Nr. 1, 22 StGB begehen

w�rde, wenn er das Haus in Brand setzt. Darauf richtete sich der Vorsatz des A. Man k�nnte also

Vorsatz bzgl. Haupttatversuch
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